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Erwägungen

E. 1
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob auf eine
Beschwerde eingetreten werden kann ( Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 143 III 140 E. 1 mit
Hinweisen).

E. 1.1
Die Beschwerde ist in der Regel erst gegen Endentscheide ( Art. 90 BGG ) zulässig. Der
angefochtene Entscheid schliesst das Verfahren jedoch nicht ab, sondern weist die Sache an
die Erstinstanz zurück. Damit liegt kein Endentscheid im Sinn von Art. 90 BGG , sondern
grundsätzlich ein Zwischenentscheid vor, und zwar - entgegen den Ausführungen des
Beschwerdeführers - unabhängig davon, ob der Erstinstanz noch ein
Entscheidungsspielraum verbleibt oder nicht ( BGE 144 III 253 E. 1.4).

E. 1.2
Zu prüfen bleibt, ob es sich mindestens betreffend die Beurteilung des Bestehens einer
einfachen Gesellschaft um einen Teilentscheid handeln könnte, wie der Beschwerdeführer
geltend macht.

E. 1.2.1
Um einen Teilentscheid, der eine Variante des Endentscheids darstellt, handelt es sich dann,
wenn über eines oder einige von mehreren Rechtsbegehren (objektive oder subjektive
Klagenhäufung) abschliessend befunden wird. Es handelt sich dabei nicht um verschiedene
materiellrechtliche Teilfragen eines Rechtsbegehrens, sondern um verschiedene
Rechtsbegehren. Ein Entscheid, der nur einen Teil der gestellten Begehren behandelt, ist
jedoch nur dann ein vor Bundesgericht anfechtbarer Teilentscheid, wenn diese Begehren
unabhängig von den anderen beurteilt werden können ( Art. 91 lit. a BGG ; BGE 146 III
254 E. 2.1 mit Hinweisen). Unabhängigkeit im Sinn von Art. 91 lit. a BGG bedeutet zum
einen, dass die gehäuften Begehren auch Ge-genstand eines eigenen Prozesses hätten bilden
können, und zum andern, dass der angefochtene Entscheid einen Teil des gesamten
Prozessgegenstands abschliessend beurteilt, so dass keine Gefahr besteht, dass das
Schlussurteil über den verbliebenen Prozessgegenstand im Widerspruch zum bereits
rechtskräftig ausgefällten Teilurteil steht ( BGE 141 III 395 E. 2.4). Das Erfordernis der
Unabhängigkeit setzt nicht nur voraus, dass die bereits beurteilten Begehren Gegenstand
eines eigenen Prozesses hätten bilden können, sondern dass auch die noch nicht beurteilten
unabhängig von den bereits beurteilten Begehren sind ( BGE 146 III 254 E. 2.1.4), also der
bereits gefällte Entscheid nicht Voraussetzung für den Entscheid über die weiteren
Begehren ist (Urteil 5A_707/2022 vom 2. März 2023 E. 1.2.1).



Kein Teilentscheid im Sinn von Art. 91 BGG liegt vor, wenn der Entscheid der letzten
kantonalen Instanz lediglich über materiellrechtliche Vorfragen befunden hat. Mit anderen
Worten: Dass in einem Rückweisungsentscheid in rechtlicher Sicht abschliessend über
einen Teilaspekt des Streits bzw. über eine Vorfrage entschieden wird, ändert nichts an der
Qualifikation als Zwischenentscheid, und zwar selbst wenn in Bezug auf diese Teilaspekte
einzelne Rechtsbegehren gestellt (und auch beurteilt) werden ( BGE 142 II 20 E. 1.2; 132
III 785 E. 3.2).

E. 1.2.2
Im Bereich des Erbrechts weicht die Rechtsprechung teilweise von diesen Grundsätzen ab
bzw. haben sich eigene entwickelt:

E. 1.2.2.1
Seit jeher als Teilentscheid behandelt hat das Bundesgericht beispielsweise das Urteil über
die Ungültigkeitsklage im Rahmen des Ungültigkeits- und Herabsetzungsprozesses oder der
Erbteilung ( BGE 141 III 395 E. 2.4; BGE 124 III 406 E. 1a). Auch den Entscheid über als
Stufenklage gestellte Auskunfts- und Editionsbegehren (Urteil 5A_180/2022 vom 8. März
2023 E. 1), über den Anspruch auf Zuweisung eines landwirtschaftlichen Grundstücks
gemäss Art. 21 BGBB (Urteil 5A_512/2007 vom 17. April 2008 E. 1.4, nicht publ. in: BGE
134 III 433 ) und über den Anspruch auf Zuweisung eines landwirtschaftlichen Gewerbes
gemäss Art. 11 BGBB (Urteil 5A_350/2019 vom 26. Oktober 2020 E. 1.2) qualifizierte das
Bundesgericht als Teilentscheid. Gewissermassen als Auffangtatbestand geht das
Bundesgericht sodann von einem anfechtbaren Teilentscheid aus, wenn zwar die Erbteilung
mit dem angefochtenen Entscheid nicht abgeschlossen ist, die Parteien sich aber über
sämtliche anderen Aspekte der Erbteilung geeinigt haben oder mindestens davon
auszugehen ist, sie vermöchten sich nach dem Urteil über den im angefochtenen Entscheid
entschiedenen Teilaspekt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einigen ( BGE 141 III 395 E.
2.4; Urteile 5A_304/2015 vom 23. November 2015 E. 1; 5A_883/2010 und 5A_887/2010
vom 18. April 2011 E. 4.2).

E. 1.2.2.2
Entscheide über blosse Grundsatzfragen sind hingegen - auch im Erbrecht - nicht als
Teilentscheide zu qualifizieren (zit. Urteil 5A_883/2010 und 5A_887/2010 E. 4.1). So liegt
grundsätzlich kein Teil-, sondern ein Zwischenentscheid vor, wenn über den Grundsatz der
Ausgleichungspflicht (Urteil 5A_425/2020 und 5A_435/2020 vom 15. Dezember 2022 E.
1.4.1, nicht publ. in: BGE 149 III 145 ), über die Zuweisung einzelner Nachlasswerte ( BGE
141 III 395 E. 2.4; zit. Urteil 5A_883/2010 und 5A_887/2010 E. 4.3), über die Höhe des
Anrechnungswerts für die unbestrittene Zuweisung ( BGE 141 III 395 E. 2.4) oder die
Zugehörigkeit einzelner Aktiven zum Nachlass (Urteil 5A_277/2016 vom 19. Juli 2016 E.
1.3) entschieden wird.

E. 1.2.3
So liegt die Sache auch hier: Über das in seinem Begehren um Feststellung des Umfangs
des Nachlasses und Teilung desselben enthaltene "Feststellungsbegehren" zum Bestand
einer einfachen Gesellschaft entschied die Vorinstanz zunächst einmal nicht im Dispositiv.
Vor allem aber handelt es sich bei diesem "Feststellungsbegehren" letztlich bloss um einen
Teil der Begründung des Beschwerdeführers zur Bestimmung der Höhe des Nachlasses der
Erblasserin und schliesslich seines Erbteils. Der Beschwerdeführer bezweckte (und
beantragte) lediglich, die hälftige Beteiligung an der angeblichen einfachen Gesellschaft bei



der Feststellung des Umfangs des Nachlasses zu berücksichtigen. Entsprechend hat er auch
kein selbständiges Begehren um Liquidation der einfachen Gesellschaft gestellt, das die
Vorinstanz beurteilt hätte. Der Entscheid über ein Begehren, das auf den Einbezug
bestimmter Vermögenswerte zum Nachlass gerichtet ist, erfüllt die Voraussetzungen von
Art. 91 lit. a BGG nicht (siehe oben E. 1.2.2.2), zumal sich die Parteien auch bezüglich der
weiteren Aspekte der Erbteilung nicht einig sind (siehe E. 1.2.2.1). Die Vorinstanz hat
schliesslich nicht einzelne finanzielle Leistungen des Beschwerdeführers abschliessend
beurteilt, sondern werden die jeweiligen Vorbringen von der Erstinstanz nun unter
güterrechtlichen Aspekten (und nicht unter der Prämisse einer einfachen Gesellschaft) zu
prüfen sein. Der Bestand oder Nichtbestand einer einfachen Gesellschaft bzw. die
diesbezügliche Beurteilung stellt im vorliegenden Fall folglich bloss einen Schritt auf dem
Weg zur Bestimmung des Nachlasses und der Vornahme der Erbteilung bzw. eine
materiellrechtliche Vorfrage dar, ihr kommt aber keine eigenständige Bedeutung zu (vgl.
BGE 132 III 785 E. 3.2).

E. 1.2.4
Damit liegt kein Teilentscheid gemäss Art. 91 BGG , sondern ein Zwischenentscheid im
Sinn von Art. 93 BGG vor, zumal Art. 92 BGG vorliegend offensichtlich nicht anwendbar
ist.

E. 1.3
Ein solcher Zwischenentscheid kann nur direkt mit Beschwerde beim Bundesgericht
angefochten werden, wenn er entweder einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil
bewirken kann ( Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde
sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder
Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde ( Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG ).
Dabei obliegt es der beschwerdeführenden Partei darzutun, dass die Voraussetzungen von
Art. 93 BGG erfüllt sind, soweit deren Vorliegen nicht offensichtlich in die Augen springt (
BGE 142 III 798 E. 2.2; 141 III 80 E. 1.2; 137 III 324 E. 1.1).

E. 1.3.1
Die Voraussetzungen gemäss Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG sind offensichtlich nicht gegeben.
Damit bleibt Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG zu prüfen.

E. 1.3.2
Der drohende nicht wieder gutzumachende Nachteil im Sinn von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG
muss rechtlicher Natur sein. Das setzt voraus, dass er sich auch mit einem späteren
günstigen Endentscheid nicht oder nicht gänzlich beseitigen lässt ( BGE 147 III 159 E. 4.1;
142 III 798 E. 2.2; 141 III 80 E. 1.2; je mit Hinweisen). Die blosse Möglichkeit eines nicht
wieder gutzumachenden Nachteils rechtlicher Natur genügt ( BGE 141 III 395 E. 2.5). Rein
tatsächliche Nachteile wie die Verlängerung oder Verteuerung des Verfahrens reichen nicht
aus ( BGE 147 III 159 E. 4.1; 144 III 475 E. 1.2; 141 III 395 E. 2.5; je mit Hinweisen).

E. 1.3.3
Der Beschwerdeführer behauptet zwar, ihm drohten "erhebliche Nachteile". Er nimmt aber
keine Stellung dazu, inwiefern ihm ein rechtlicher, nicht wieder gutzumachender Nachteil
droht. Zwar erkennt er, dass er einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil nachweisen
müsste. Er führt dann aber lediglich aus, nach dem vorinstanzlichen Entscheid sei von
einem völlig neuen Sachverhalt auszugehen, der sich entscheidend zu seinen Lasten



auswirke. Schliesslich versteigt sich der - anwaltlich vertretene - Beschwerdeführer gar zur
Aussage, die Vorinstanz weise selber darauf hin, dass es sich nicht nur um eine
"kosmetische Korrektur", sondern um eine qualitative und quantitative Änderung mit
erheblichen finanziellen Konsequenzen handle, weswegen der [recte: Nachweis des] nicht
wieder gutzumachenden Nachteils von der Vorinstanz selber erbracht werde und dem nichts
hinzuzufügen sei. Weshalb ihm jedoch ein rechtlicher, nicht wieder gutzumachender
Nachteil drohen sollte, der sich mit einem späteren günstigen Endentscheid nicht oder nicht
gänzlich beseitigen liesse, vermag er nicht zu erklären und springt jedenfalls auch nicht
offensichtlich in die Augen (siehe E. 1.3). Eine allfällige Fehlbeurteilung der Vorinstanz
liesse sich im Gegenteil im Rahmen der Beurteilung der Beschwerde gegen den
Endentscheid durch das Bundesgericht wieder gutmachen, zumal sich diese Frage auf den
Inhalt des Endentscheids auswirkt ( Art. 93 Abs. 3 BGG ). Die dadurch entstehende
Verfahrensverlängerung und -verteuerung sind nicht massgebliche Nachteile tatsächlicher
Natur. Damit ist kein nicht wieder gutzumachender Nachteil rechtlicher Natur dargetan.

E. 2
Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten. Der Beschwerdeführer wird ausgangsgemäss
kosten- ( Art. 66 Abs. 1 BGG ), nicht aber entschädigungspflichtig, da mangels Einholens
von Vernehmlassungen den obsiegenden Beschwerdegegnern kein
entschädigungspflichtiger Aufwand entstanden ist ( Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG ).
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